
          

Schützenverein 1958 „Adler“ Michelbach e. V. 
Mitglied des rheinischen Schützenbundes e. V. 1872 
Mittelstraße  2         57610 Michelbach 
 

1.Vorsitzender: Frank Becker,   Leuzbacher Weg 3 b,   57610 Altenkirchen  Telefon (0 26 81) 8184186 
e-mail: beckerfrank81@outlook.de       D1 0179519578 
2.Vorsitzender: Günter Imhäuser,   Mittelstrasse 2,   57610 Michelbach  Telefon 02681 1696 
e-mail: guenter.imhaeuser@online.de       D1 01709017094 

Ansprechpartner für Vermietungen: 2. Vorsitzende s. o. 
Vereinsheim:  57610 Michelbach, Frankfurterstrasse 64  Telefon (0 26 81) 72 99 

ww.sv-adler-michelbach.de 

 

 
 
 
 
 

Anhang zum Mietvertrag 
 

 

Getränke Der Mieter ist nicht verpflichtet, seine Getränke vom Vermieter zu beziehen. 

Werden Getränke vom Vermieter bezogen, werden diese gesondert, nach der vereinbarten 
Kostenabrechnung berechnet. s. Anlage 
 

Reinigung Der Mieter hat die angemieteten Räume in sauberen und mit dem Vermieter in abgesprochenem 

einwandfreien Zustand zu übergeben. Dies sollte einen Tag nach Mietende oder nach besonderer 
Absprache erfolgen. Ansonsten erfolgt die Endreinigung vom Vermieter zulasten des Mieters. 

 

Müll Für die eine Müllentsorgung ist der Vermieter verantwortlich. Sollte dies nicht möglich sein, kann der 

Vermieter dies gegen Kosten erledigen. 
 

Schäden Der Mieter haftet gegenüber dem Vermieter für alle durch die Benutzung entstandenen Schäden, die 

mit dem Vermieter abzuklären sind. (Glas- und Geschirrbruch, Gebäude- und Möbelschäden und 
Außenanlagen) 

 

Kaution Die mit diesem Vertrag fällige Kaution in Höhe von ………€ ist bei Vertragsabschluss zu zahlen. Bei 

Einhaltung des Vertrages wird diese Kaution bei der Miete angerechnet. Werden die vorgenannten 
Bedingungen – in Absprache mit dem Vertreter des Vereins- nicht eingehalten, behält die Kaution der 
Schützenverein ein. Bei Kündigung des Vertrages 2 Wochen vor dem vereinbarten Termin werden 
25€ von der Kaution einbehalten. 

 

Sonstiges Einzelheiten der Vermietung (Mietumfang, Miethöhe, verbrauchsabhängige Kosten, Ersatz 

entstandener Schäden usw.) sind Gegenstand dieses konkret individuellen Mietvertrages zwischen 
dem Vermieter und dem Vermieter (hier Schützenverein) 

 
Mietzeitraum Der Mietzeitraum (das heißt Übergabe an den Mieter) erfolgt grundsätzlich am Vortag ab 17 Uhr und 

endet am Tag nach dem Mietzeitraum um 10 Uhr morgens (Vorbereitung/Nachbereitung und 
verhandelbar). 
Sollte dieser Zeitraum anders gewählt werden, kann für weitere gewünschte Zeiträume (ohne den/die 
Miettag(e) zusätzlich der ½ Mietzins erhoben. 

 
 


